
Leitthema

Bundesgesundheitsbl 2022 · 65:589–598
https://doi.org/10.1007/s00103-022-03530-1
Eingegangen: 1. November 2021
Angenommen: 25. März 2022
Online publiziert: 11. April 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Rüdiger Pipke · Annette Wilmes
Fachbereich Gefahrstoffe und Biologische Arbeitsstoffe, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Dortmund, Deutschland

Risikokommunikation zum
Schutz vor Gefahrstoffen am
Arbeitsplatz

Einleitung

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) setzt sich für die
Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheit desMenschen in seinerArbeits-
und Lebenswelt ein. Auf Grundlage der
Ergebnisse zahlreicher Studien berät sie
die Politik, nimmt gesetzliche Aufgaben
wahr und transportiert aufgearbeitetes
Wissen in die betriebliche Praxis und
die breite Öffentlichkeit. Sicherheit und
Gesundheit des Menschen am Arbeits-
platz sind nur möglich, wenn im Be-
trieb Risiken erkannt und bewältigt wer-
den können. Dazu führen Arbeitgeber
Beurteilungen der Arbeitsbedingungen
durch und legen zielgerichtete Präven-
tionsmaßnahmen fest. Instrumente der
Risikokommunikation helfen Arbeitge-
bern, ihre Beschäftigten in den unter-
schiedlichenArbeitssituationen zu errei-
chen.

Für die Kommunikation von Risiken
durch Gefahrstoffe gibt es zahlreiche In-
strumente. Die Autoren beschreiben in
diesem Beitrag zum einen Instrumente
(wie z.B. Piktogramme), die Hersteller
und Importeure den Unternehmen auf-
grund ihrer gesetzlichen Verpflichtung
zur Verfügung stellen müssen; zum an-
deren Instrumente, die die Gefahrstoff-
verordnung [1] konkretisieren und Ar-
beitgeber bei der Beurteilung der Risiken
unterstützen (. Abb. 1).Dabei beantwor-
ten sie die Frage, wo auf gesetzlicher und
betrieblicher Ebeneweiterer Handlungs-
bedarf besteht.

Bedeutung von Gefahrstoffen
für Beschäftigte

Für Beschäftigte hat das Thema Chemi-
kaliensicherheit eine hohe Bedeutung. In
Deutschland stehen etwa die Hälfte al-
ler Verdachtsanzeigen auf eine Berufs-
krankheit und 85% aller beruflich be-
dingten Todesfälle im direkten Zusam-
menhang mit einer Exposition gegen-
über Gefahrstoffen [2]. Auffällig sind die
hohen Anteile von obstruktiven Atem-
wegserkrankungen an Staubarbeitsplät-
zen (18%), die durch chemisch-irritativ
oder toxisch wirkende Stoffe verursacht
werden, und Hauterkrankungen (24%),
bei denen es sich überwiegend um irri-
tative Kontaktekzeme handelt [2]. Bei-
de Erkrankungen lassen sich häufig auf
nicht gekennzeichnete, entstehende oder
freigesetzte Gefahrstoffe zurückführen.
Für rund 2600 jährliche Todesfälle sind
gefahrstoffbedingte Krebserkrankungen
die Ursache. Hierbei spielt immer noch
die Exposition gegenüber Asbest eine
herausragende Rolle. Relevant sind hier
auch die langen Latenzzeiten der Krebs-
entstehung [2]. BetrachtetmandieEbene
der Unternehmen, so geben 11,5% aller
Betriebe in Deutschland an, dass „fast
alle“ oder „eher viele“ Beschäftigte von
Gefährdungen durch den Umgang mit
Gefahr- oder Biostoffen betroffen sind
[3]. InderDatenbankzurEinstufungund
Kennzeichnung der Europäischen Che-
mikalienagentur (ECHA) sind zurzeit et-
wa 200.000 Stoffe gelistet [4]. Während
nur ein kleiner Teil der Gefahrstoffe in
Verbraucherhände oder die Umwelt ge-
langt, können Beschäftigte grundsätzlich
allen hergestellten, vermarkteten und am

Arbeitsplatz entstehenden Gefahrstoffen
ausgesetzt sein.

Risikobewertung im
Arbeitsschutz

Bei einer Risikobewertung für Gefahr-
stoffe werden zur Einschätzung eines
Gesundheitsrisikos die intrinsische Ge-
fahrstoffeigenschaftunddieExpositions-
höhe während einer Tätigkeit betrachtet
(. Abb. 2). Bei Brand- und Explosionsri-
siken wird das Risiko eingeschätzt über
die Gefahrstoffeigenschaften und die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand oder
eine Explosion entstehen kann. Die Ri-
sikobewertung weist Handlungsbedarf
für technische, organisatorische und
persönliche Schutzmaßnahmen aus.

Durch gezielte, oft aufwendige Maß-
nahmen lässt sich die Exposition gegen-
über Gefahrstoffen senken, aber nie ganz
ausschließen, da viele natürliche Gefahr-
stoffe (z.B.Metalle) und synthetischeGe-
fahrstoffe (z.B. Kunststoffe) nicht ver-
zichtbar sind. Einige Metalle und ihre
Verbindungen sind in der Europäischen
Union (EU) als krebserzeugend einge-
stuft und gehören zu den Stoffen mit
besonderer Besorgnis für Mensch und
Umwelt. Dazu gehören krebserzeugen-
de,mutagene und reproduktionstoxische
Stoffe. Diese Metalle sind aber aufgrund
ihrerEigenschafteneinwesentlicherBau-
stein vieler Alltagsgegenstände (z.B. in
elektronischen Bauteilen).

Ein anderes Beispiel sind Gefahrstof-
fe, die während einer Tätigkeit entstehen,
z.B.Abgase,Gefahrstoffeauschemischen
ReaktionenoderunbekannteGefahrstof-
febeiRecyclingtätigkeiten. JüngsteEreig-
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Abb. 18 Instrumente der Risikokommunikation für Gefahrstoffe. Legende: Hersteller und Importeu-
re sindgesetzlich verpflichtet, alle relevanten Informationenüberdas Sicherheitsdatenblatt (SDB)und
dieKennzeichnungdesGefahrstoffesüberdieLieferkette zukommunizieren.DiegesetzlicheVerpflich-
tung des Arbeitgebers, Risiken zu beurteilen unddie Beschäftigten durch zielgerichtete betriebliche
Präventionsmaßnahmen zu schützen, ist in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) geregelt. Durch
Technische Regeln für Gefahrstoffe undGrenzwerte zur Risikoeinschätzungwird die GefStoffV konkre-
tisiert.Weitere Instrumente sind nicht verbindlicheHandlungsempfehlungen und Leitfäden für risi-
koorientiertes Handeln,wie das EinfacheMaßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) sowie die „DASA –
Arbeitswelt Ausstellung“, ein kreativer Lernort für die breite Öffentlichkeit (eigeneAbbildung)

Abb. 28 RisikobewertungvonGefahrstoffenamArbeitsplatz.Legende:FürdieRisikobewertungsind
die Gefahrstoffeigenschaft unddie Expositionshöhe der Beschäftigtenmaßgebend. Risikobezogene
Informationen über die Stoffeigenschaften sind über die Einstufung undüber die sicherheitstechni-
schenKenngrößenzugänglich.EinzusätzlichesHilfsmittel sindArbeitsplatzgrenzwerte fürdieLuftbe-
lastung oder biologische Grenzwerte für die innere Belastung. Die Expositionshöhewird beeinflusst
durch die Arbeitsbedingungen undArbeitsverfahren. Aus der Risikobewertung leitet sich der Hand-
lungsbedarf ab. Im Rotbereich sind sofortigeMaßnahmen zu ergreifen (eigeneAbbildung)

nisse, wie die Explosion in einemTankla-
ger einer Sondermüllverbrennungsanla-
ge imChempark Leverkusen [5], belegen
das Unfallrisiko in der Entsorgungs- und
Recyclingbranche.

Weil Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
nicht wegzudenken sind, ist es not-
wendig, stets die Expositionshöhe und
die Wahrscheinlichkeit eines Unfaller-

eignisses in die Risikobewertung mit
einzubeziehen. Denn nur in wenigen
Fällen kann der Gesetzgeber diese Ge-
fahrstoffe vom Markt nehmen oder die
Industrie solcheGefahrstoffe imRahmen
der Substitutionsprüfung durch weni-
ger gefährliche Alternativen ersetzen.
Der Schlüssel hier ist die emissionsarme
Gestaltung von Stoffen, Produkten und

Arbeitsverfahren, bei denen Beschäftig-
te z.B. beim Umgang mit wirkstarken,
krebserzeugenden Gefahrstoffen nur
einem akzeptierten, geringen Gesund-
heitsrisiko ausgesetzt sind.

Instrumente der Risiko-
kommunikation

Rechtlicher Hintergrund

Die Risikokommunikation beginnt beim
Import und Inverkehrbringen von Che-
mikalien und Produkten auf den europä-
ischenBinnenmarkt. Der Hersteller oder
Importeur ist verpflichtet, Informationen
und Empfehlungen zur sicheren Hand-
habung innerhalb der Lieferkette weiter-
zugeben, um somit auch denArbeitgeber
bei seinen Pflichten zu unterstützen.

Chemische Stoffe sind nach der
REACH-Verordnung (Registration, Eva-
luation, Authorisation of Chemicals; [6])
registrierungspflichtig. Hierzu muss der
Hersteller verlässliche Daten zu physika-
lischen und chemischen Eigenschaften
sowie zur Human- und Umwelttoxizität
generieren. Diese Daten fließen in die
Einstufung von Stoffen und Gemischen,
in die Ableitung von Grenzwerten und in
die Empfehlungen von Schutzmaßnah-
menein.DiewichtigstenInstrumenteder
Risikokommunikation sind die Kenn-
zeichnung nach der CLP-Verordnung
(Classification,Labelling,Packaging; [7])
und das Sicherheitsdatenblatt (SDB). Be-
sonders besorgniserregende Stoffe kön-
nen einer Zulassungspflicht oder einer
allgemeinen Beschränkung unterliegen.
Die Risikokommunikation erfolgt dann
über das SDB nach Anhang II und den
Anhängen XIV und XVII der REACH-
Verordnung. Hersteller und Importeure
können die sehr unterschiedlichen ört-
lichen Gegebenheiten in den Betrieben
nicht vollständig mit ihren Möglich-
keiten abbilden. Daher sind weitere
Instrumente der Risikokommunikati-
on notwendig. Dazu gehören z.B. die
Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS; [8]). Sie werden vom Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS), einem
mit Sozialpartnern, Aufsichtsdiensten
und Forschenden besetzten Beratungs-
gremium des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales (BMAS), entwi-
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Risikokommunikation zum Schutz vor Gefahrstoffen amArbeitsplatz

Zusammenfassung
Gefahrstoffe sind in der Arbeitswelt allge-
genwärtig. Beschäftigte aus allen Branchen
sind bei ihrer Arbeit mit Gefahrstoffen
unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Dies
betrifft auch Personen, die nicht unmittelbar
mit Gefahrstoffen umgehen (Bystander).
Risikokommunikation imArbeitsschutz spricht
verschiedene Zielgruppen an. Das Spektrum
reicht vom Groß- zum Kleinunternehmer
über Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte,
Betriebs- und Personalräte bis hin zu den
Beschäftigten und der breiten Öffentlichkeit.
Risikokommunikation im Arbeitsschutz
hat das Ziel, entlang von Lieferketten
Risikobewusstsein bei Herstellern, Arbeit-
gebern und den Beschäftigten zu schaffen,
risikohaftes Verhalten zu vermindern und
risikominderndes Verhalten zu bestärken.

In diesem Beitrag werden Instrumente der
Risikokommunikationerläutert und bezüglich
ihrer Wirksamkeit betrachtet. Das betrifft
verbindliche Instrumente im europäischen
Binnenmarkt wie das Gefahrenetikett oder
das Sicherheitsdatenblatt (SDB). Auf Ebene
der Gefahrstoffverordnung sind es die
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS),
Grenzwerte, das Einfache Maßnahmenkon-
zept Gefahrstoffe (EMKG) und als kreatives
Instrument die Objekte der „DASA Arbeitswelt
Ausstellung“ in Dortmund. Der Beitrag zeigt,
dass eine Anpassung der Instrumente beson-
ders für kleine und kleinste Unternehmen
notwendig ist, damit diese einen passenden
Einstieg in die Risikobewertung finden. Oft
sind diesen die vorhandenen Instrumente
nicht bekannt, zu umfangreich oder schwer

verständlich. Handlungsempfehlungen wären
hier hilfreich. Vorliegende wissenschaftliche
Studien konzentrieren sich eher auf die
Defizite in der Risikobewertung als auf die
Entwicklung von effizienten Wegen der
Risikokommunikation. Hier sind weitere
Analysen der Bedürfnisse unterschiedlicher
Zielgruppen für eine adressatengerechte
Risikokommunikation erforderlich.

Schlüsselwörter
Arbeitsschutz · Risikobewertung · Si-
cherheitsdatenblatt (SDB) · Technische
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) · Einfaches
Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)

Risk communication for protection against hazardous substances in the workplace

Abstract
Hazardous substances are ubiquitous in the
world of work. Employees from all sectors are
exposed to different risks when working with
hazardous substances. This also applies to
people who do not directly handle hazardous
substances (bystanders). Risk communication
in occupational safety and health takes place
at different levels. The spectrum ranges from
large to small companies, safety experts,
company physicians, works and staff council
representatives to employees and the general
public. Risk communication in occupational
safety and health along the supply chain
aims to create risk awareness among
manufacturers, employers and employees to
reduce risky behaviour and to encourage risk-
reducing behaviour.

Instruments of risk communication are
explained in this article and considered with
regard to their effectiveness. This affects
binding instruments in the European internal
market such as the hazard label or the safety
data sheet (SDS). At the level of the Hazardous
Substances Ordinance, they are the Technical
Rules for Hazardous Substances (TRGS), limit
values, the Easy-to-use Workplace Control
Scheme for Hazardous Substances (EMKG)
and, as a creative instrument, objects of
the “DASA Working World Exhibition” in
Dortmund, Germany. The results of the paper
show that an adaptation of the instruments
is necessary, especially for small and micro-
enterprises, in order to find the appropriate
entry point into risk assessment. Often,

the existing instruments are not known,
too extensive or difficult to understand.
Recommendations for action are necessary
that make it easy to get started with risk
assessment. Existing scientific studies tend to
focus on the deficits in risk assessment rather
than on the development of efficient ways
to communicate risks. Further analyses of
the needs of the different target groups are
necessary for appropriate risk communication.

Keywords
Occupational safety · Risk assessment · Safety
data sheet (SDS) · Technical rules for hazardous
substances (TRGS) · Easy-to-use Workplace
Control Scheme for Hazardous Substances
(EMKG)

ckelt und vom BMAS bekannt gemacht.
Technische Regeln konkretisieren die
Gefahrstoffverordnung. Darüber hinaus
gibt es zahlreiche Handlungsempfeh-
lungen und Hilfestellungen der Unfall-
versicherungsträger, der Bundesländer,
der BAuA und anderer Institutionen,
die Arbeitgeber bei der Risikobewertung
unterstützen.

Risikokommunikation anhand von
Piktogrammen

Startpunkt fürdieRisikokommunikation
ist die Kennzeichnung von gefährlichen
Stoffen und Gemischen. Jeder kennt die
auf der Spitze stehenden weißen Qua-
drate mit rotem Rand, die in der Mit-
te ein schwarzes Symbol für eine oder
mehrere gefährliche Eigenschaften tra-
gen. Ein Gefahrenpiktogramm (. Tab. 1)
hat eine direkte Warnwirkung und ist
sowohl für Arbeitgeber und Beschäftigte

wie auch für Verbraucher unverzichtbar
[9]. Es gibt weltweit kein anderes Instru-
ment, das bei allen Betroffenen so be-
kannt ist und auf Gefahreneigenschaften
aufmerksam macht [10].

Neben den Piktogrammen vermit-
teln weitere standardisierte Elemente auf
dem Kennzeichnungsetikett der Verpa-
ckung das Ergebnis der Einstufung. Erst
in Kombination mit den Gefahrenka-
tegorien, Signalwörtern „Gefahr“ und
„Achtung“ sowie den standardisierten
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Tab. 1 Risikokommunikation anhand von Piktogrammen (eigene Darstellung). Gefahrenpik-
togramme alleine sagen nicht immer eindeutig etwas über die Gefahreneigenschaft aus. Für das
Verständnis der Kennzeichnung ist in vielen Fällen eineGesamtbetrachtungder Kennzeichnungs-
elemente notwendig

Gefahrenpiktogramm

Symbol Gesundheitsgefahr „Torso“ Totenkopf mit gekreuzten Knochen

Sensibilisierung der Atemwege

Keimzellmutagenität

Karzogenität

Reproduktionstoxizität

Spezifische Zielorgantoxizität

Gefahrenklassen

Aspirationsgefahr

Akute Toxizität (oral, dermal, inhala-
tiv)

Gefahrenhinweisen wird die Eigenschaft
der Chemikalie beschrieben.

Die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Gefahrstoffen sind in
der CLP-Verordnung [7] verbindlich seit
2008 für die EU festgelegt. Diese beruht
auf Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen(UN),die2002alsUNGHS (Globally
Harmonized System) verabschiedet und
2003 erstmals als sogenanntes „Purple
Book“ veröffentlicht wurden [11].

Die Umsetzung der CLP-Verordnung
bedeutet bis heute für Hersteller, Im-
porteure, Arbeitgeber, Beschäftigte und
Aufsichtsdienste eine große Herausfor-
derung in der Risikokommunikation.
Dementsprechend hoch war seitens der
BAuA der Aufwand für die Vermittlung
der neuen Einstufungs- und Kennzeich-
nungsvorschriften. Die üblichen Wege
der Kommunikation über Veröffentli-
chungen in Fachzeitschriften, Vorträge,
Fortbildungen und Flyer wurden durch
weitereMaßnahmen ergänzt. Zum einen
wurde eine Serie von 4 Postern aufgelegt;
zum anderen wurde mit einer robusten
Memocard ein neues Format für die Un-
terweisung der Beschäftigten entwickelt
[12–16].

Zielgruppe der Poster sind Arbeits-
schutzakteure mit einem Grundwissen
über Einstufung und Kennzeichnung.
Wie die internen BAuA-Statistiken zei-
gen, sind die 4 Poster als Kommunika-
tionsmittel insgesamt ein Erfolg. In den
letzten 6 Jahren gab es mehr als 400.000
Downloads und 54.500 Printfassungen,
die verteilt wurden und immer noch

verteilt werden. Leicht verständlich, bis
auf die Ebene der Beschäftigten orien-
tiert, ist die Memocard (. Abb. 3). Auf
Scheckkartengröße werden die wichtigs-
ten Änderungen des neuen Einstufungs-
und Kennzeichnungssystems transpor-
tiert.

Das Sicherheitsdatenblatt als
wichtige Informationsquelle

Der Hersteller oder Lieferant eines che-
mischen Produktes ist gemäß REACH-
Verordnung verpflichtet, seine Informa-
tionen zur sicheren Handhabung über
das Sicherheitsdatenblatt (SDB) „frei
Haus“ an industrielle und gewerbliche
Abnehmer zu kommunizieren [6]. Für
den Arbeitgeber und die fachkundigen
Personen, die im Betrieb Risiken ana-
lysieren und bewerten, ist das SDB die
wichtigste Informationsquelle [17].

Relevant sind neben der Einstufung
und Kennzeichnung Angaben zu Grenz-
werten, zu physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften sowie zur Stabilität
und Reaktivität. Darüber hinaus werden
Empfehlungen zu adäquater Schutzaus-
rüstung, z.B. geeignetemHandschuhma-
terial oderAtemschutzgegeben.FürStof-
fe, die inMengen über 10 t pro Jahr in der
EU produziert oder importiert werden,
müssenHerstelleroder Importeure einen
Stoffsicherheitsbericht erstellen. Handelt
es sich um einen gefährlichen Stoff (ein-
gestuft nach der CLP-Verordnung) oder
um einen Stoffmit einer umweltgefährli-
chenEigenschaft, dannmüssenExpositi-

onsszenarienmitsicherenVerwendungs-
bedingungen abgeleitet werden. Sie ha-
ben das Ziel, die Exposition der Beschäf-
tigten unter gesundheits- oder risikobe-
zogene Grenzen zu minimieren. Exposi-
tionsszenarien werden dann in einem er-
weiterten Sicherheitsdatenblatt kommu-
niziert.

Das SDB und die Expositionsszena-
rien beschreiben allgemein und abstrakt
Bedingungen, unterwelchen eine sichere
Verwendung des Gefahrstoffes möglich
ist. Für die Risikobewertung im Betrieb
kann dies ein guter Einstieg für die Ar-
beitgeber sein [18]. Die Qualität der SDB
hat sich in den letzten Jahren erfahrungs-
gemäß durch die belastbaren Daten aus
denREACH-Registrierungenverbessert.

Allerdings sind die SDB von Stoffen
und Gemischen jetzt auch erheblich
umfangreicher. Einige Informationen
sind nicht ausreichend auf die Risiko-
bewertung im Betrieb angepasst oder
überflüssig, andere könnten ergänzt
werden, wie z.B. die eindeutige Angabe
eines Maßnahmenniveaus, wie es im
Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahr-
stoffe (EMKG) erfolgt (s. Abschnitt zum
EMKG unten). Die BAuA erforscht die
Bedürfnisse der Anwender in dem Pro-
jekt REACh2SDS [19]. Dabei geht es
um die Datenverfügbarkeit und -quali-
tät vom Registrierungsdossier über das
SDB bis hin zu ihrem Nutzen bei der
Risikobewertung am Arbeitsplatz. Auch
der Verband der chemischen Industrie
(VCI) hat eineAnalyse durchgeführt und
die Erkenntnisse zur Anwendbarkeit der
SDB in einem Bericht veröffentlicht
[20, 21]. Innerhalb der aktuell geplanten
REACH-Revision wären die Berücksich-
tigung dieser Ergebnisse und die stärkere
Einbindung von Personen, die Risiko-
bewertungen im Betrieb durchführen,
wünschenswert [22].

Digitalisierung von Sicherheits-
datenblättern

Die sicherheitsrelevanten Informationen
der Hersteller oder Importeure chemi-
scher Stoffe werden häufig über einen
langen Weg entlang der Lieferkette von
Lieferant zu Lieferant und letztendlich
zum Endanwender weitergegeben. Meis-
tens erfolgt die Weitergabe der SDB als
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Abb. 38Memocard zur Kommunikation der Gefahrenpiktogramme. Legende: Das kleine Format
in der robusten Ausführung als Kunststoffkartewurde zum Erfolgsprodukt für die Arbeit imBetrieb.
Schnell gab es erwünschte und erlaubte Kopien des Formats durch andere Institute und staatliche
Stellen invielenSprachen,bishinzuUngarischundChinesisch.AufAnfragevonUnternehmenundan-
deren Akteuren imArbeitsschutz sowie in Veranstaltungen, Seminaren und auf Arbeitsschutzmessen
wurdenca.2,5Mio.Memocards inden letzten6JahrenalsUnterweisungsmaterial verteilt. (Abbildung
mit freundlicher Genehmigung© Fotoagentur FOX)

Papierausdruck oder im PDF-Format.
Informationen können nur mühsam
herausgesucht und händisch übertragen
werden. Es besteht zusätzlich die Gefahr,
dass Informationen entlang derKommu-
nikationskette verfälscht werden oder
verloren gehen.

Ein harmonisiertes digitales Format
könnte hier Abhilfe schaffen. Viele Ak-
teure in der Lieferkette wünschen sich
einderartiges Format, das einendigitalen
Datentransfer und eine innerbetriebliche
Datenverarbeitung ermöglicht. Im 2018
veröffentlichten 3. Bericht der Europäi-
schen Kommission zur Umsetzung der
REACH-VerordnungwurdedieNotwen-
digkeit für diese Entwicklungen erkannt
[22]. Inzwischen ist es einzentralerPunkt
imArbeitsplandes vonderEuropäischen
Chemikalienagentur (ECHA) eingesetz-
ten Netzwerkes für den Austausch von
Expositionsszenarien [23].

Für die chemische Industrie und
die Bauwirtschaft wurde im Projekt
„SDBtransfer“ erstmals ein durchgän-
giger Prozess für den elektronischen
Austausch von sicherheitsrelevanten
Daten entwickelt. Die Ergebnisse zeigen
eindeutig Vorteile für alle Akteure in
der Lieferkette auf [24]. Mit dem stan-
dardisierten elektronischen Austausch
von SDB beschäftigen sich ebenfalls der
Bundesverband der Deutschen Industrie

(BDI) undderVerbandder europäischen
chemischen Industrie (Cefic; [25]).

Grenzwerte als Hilfsmittel zur
Beurteilung der Exposition

Neben der Gefahrstoffeigenschaft ist
auch die zweite Säule der Risikobewer-
tung, die Exposition der Beschäftigten
gegenüber Gefahrstoffen, zu bestim-
men. Um die Exposition gegenüber
einem Gefahrstoff zu bewerten, werden
Grenzwerte als Beurteilungsmaßstäbe
abgeleitet. Im Allgemeinen gilt, je nied-
riger der Grenzwert, desto höher die
potenzielle Gefahr, die vom Gefahrstoff
ausgeht.

NebenGrenzwerten für die Luftbelas-
tung amArbeitsplatz (Arbeitsplatzgrenz-
werte) gibt es Grenzwerte für die innere
Belastung, die Auskunft darüber geben,
wie hoch die Konzentration von Gefahr-
stoffenoder ihrenMetaboliten imKörper
ist (biologische Grenzwerte). Über deren
Messung besteht bei der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge die Möglichkeit, eine
Gefahrstoffaufnahme zu erfassen. Bei-
den Arten von Grenzwerten ist gemein-
sam,dass sie gesundheitsbasiert sind.Auf
Grundlage von Tierversuchen und epi-
demiologischen Studienwurde ermittelt,
dassgesundeerwachseneBeschäftigtebei
der Einhaltung der Grenzwerte keinem

erhöhtenRisikoausgesetzt sindundnicht
erkranken.

Liegen Grenzwerte für einen Gefahr-
stoffvor, sindArbeitgeberverpflichtet, sie
einzuhalten. In Deutschland sind zurzeit
mehr als 450 Arbeitsplatzgrenzwerte in
der Technischen Regel für Gefahrstof-
fe (TRGS) 900 und ca. 60 biologische
Grenzwerte in der TRGS 903 aufgelis-
tet [26, 27]. Allen Grenzwerten ist ge-
meinsam, dass auf Grundlage wissen-
schaftlicher Daten eine Schwelle abge-
leitet werden kann, unterhalb derer für
gesunde Beschäftigte keineGesundheits-
gefahr besteht (Schwellenwertstoffe).

Daneben gibt es aber eine Reihe von
Gefahrstoffen, bei denen keine Schwel-
le abgeleitet werden kann. Dies betrifft
vor allem krebserzeugende Gefahrstoffe.
Hier verbleiben auch bei niedriger Ex-
position Restrisiken einer Krebsentste-
hung, auch wenn diese für Beschäftigte
sehr niedrig sind. Um hier die Praxis zu
unterstützen, hat der Ausschuss für Ge-
fahrstoffe (AGS) ein Risikokonzept für
krebserzeugende Gefahrstoffe entwickelt
([28]; . Abb. 4). Grundlage ist ein in-
tensiv geführter Diskurs aller Stakehol-
der, an dessen Ende ein Konsens über
akzeptierte und tolerierte Risikogrenzen
erzielt wurde. Das Akzeptanzrisiko ent-
spricht einem zusätzlichen Krebsrisiko
von 4:10.000, d.h., dass statistisch von
10.000 während des gesamten Arbeitsle-
bens exponierten Personen 4 an Krebs
erkranken.DasToleranzrisiko entspricht
4:1000. Weitere Informationen dazu ent-
hält die TRGS 910 [29].

Mit diesem Konzept lassen sich risi-
kobasierte Grenzwerte ableiten, eine Ak-
zeptanz- und eine Toleranzkonzentrati-
on. Risiken werden über stoffspezifische
Risikobereiche transparent ausgewiesen
und mit einem gestuften Maßnahmen-
konzept verknüpft. Liegt die Expositi-
onshöhe im oder in der Nähe des Rot-
bereichs, sind dringend geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten
zu ergreifen. Im Grünbereich sind hin-
gegen keine zusätzlichen Arbeitsschutz-
maßnahmen zwingend erforderlich.

Orientierung für die Festlegung von
Akzeptanz- und Toleranzgrenzen boten
Krebsrisiken aus anderen Lebensberei-
chen (z.B. spontaneKrebserkrankungen,
UV-Strahlung). Mehr als 12 Jahre Erfah-
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Abb. 48 Risikokonzept für denUmgangmit krebserzeugendenGefahrstoffen desAusschusses für
Gefahrstoffe (AGS). Legende:Das Toleranzrisikoentspricht einemzusätzlichenKrebsrisikovon4:1000,
d.h., dass statistisch von1000währenddes gesamtenArbeitslebensexponiertenPersonen4anKrebs
erkranken. Das Akzeptanzrisiko entspricht 4:10.000, d.h., dass statistisch von 10.000währenddes ge-
samtenArbeitslebens exponiertenPersonen 4 an Krebs erkranken. EineAbsenkung auf dasAkzep-
tanzrisiko von 4:100.000wird stoffspezifisch vomAusschuss für Gefahrstoffe geprüft.Mithilfe einer
Expositions-Risiko-Beziehungwerden für ein Akzeptanz- und ein Toleranzrisiko stoffspezifische Ri-
sikokonzentrationen („Grenzwerte“) abgeleitet. Der Vergleich der Belastung der Beschäftigtenmit
diesen Konzentrationen entscheidet über dieNotwendigkeit, denUmfang unddie Dringlichkeit von
Schutzmaßnahmen. Ziel ist es dabei immer, durch entsprechendeMaßnahmeneine Belastungunter-
halb des Akzeptanzrisikos (Grünbereich) zu erreichen (eigeneAbbildung)

rung mit dem Risikokonzept für Kanze-
rogenehabengezeigt,dassdieKommuni-
kation dieses Konzeptes in Deutschland
für mehr Transparenz von Krebsrisiken
am Arbeitsplatz gesorgt hat. Daher ist
es Ziel der BAuA, das Konzept in glei-
cher oder ähnlicher Form auch im euro-
päischen Gefahrstoffrecht zu verankern
[30].

Technische Regeln für Gefahrstoffe
zur Beschreibung sicherer
Arbeitsbedingungen

Technische Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) haben verschiedene Funktio-
nen. Dazu gehören die Unterstützung
der Arbeitgeber bei Tätigkeiten mit ho-
hen Risiken durch Gefahrstoffe, der
Schutz vor Brand und Explosion, die
Messung von Gefahrstoffen und die
Substitutionsprüfung.

Das fachliche Niveau von TRGS ist
im Allgemeinen hoch. Rechtlich haben
sie den Status eines vorweggenomme-
nenSachverständigengutachtens,weil sie
im Konsens der Arbeitsschutzexperten
im AGS entwickelt wurden. Sie entfal-
tendie „Vermutungswirkung“,d.h.,wenn
ein Betrieb die Maßnahmen einer TRGS

umsetzt, geltengegenüberdenAufsichts-
diensten die Anforderungen der Gefahr-
stoffverordnungalserfüllt.Obwohlesseit
rund50JahrenTRGSgibt, sinddenAuto-
ren nur 2 Fälle bekannt, bei denen gegen
Inhalte von TRGS (zurzeit ca. 70) Klage
vor Verwaltungsgerichten erhoben wur-
den. Beide Fälle liegen mehr als 20 Jahre
zurück [31].

Ein Betrieb kann aber auch eigene Lö-
sungen entwickeln. Dannmuss er gegen-
über den Aufsichtsdiensten nachweisen,
dass seine Lösungen mindestens genau-
so wirksam sind, wie die in einer TRGS
beschriebenen. Wegen des rechtlichen
Status haben TRGS im nationalen Ge-
fahrstoffrecht und darüber hinaus eine
hohe Bedeutung. Auf der anderen Sei-
te führt der hohe Anspruch an TRGS
oft zu umfangreichen Regeln, die teil-
weise schwer verständlich sind. Beson-
ders kleinste, kleine und mittlere Unter-
nehmen (KKMU) haben Schwierigkei-
ten, einzelne TRGS umzusetzen. Sie be-
nötigen ein weiteres Format, das an ihre
Bedürfnisse angepasst ist.

Adressatengerechte Risiko-
kommunikation an die
betrieblichen Akteure und die
breite Öffentlichkeit

Unterschiedliche Voraussetzungen
der Adressaten

Die Akzeptanz für ein risikoorientiertes
Handeln kann gefördert werden, wenn
die Risikokommunikation adressatenge-
recht erfolgt. In einem Großunterneh-
men reichen die zur Verfügung gestell-
ten Instrumente des Lieferanten, des Ge-
setzgebers und der Unfallversicherungs-
träger in der Regel aus. Fachleute, wie
z.B. Sicherheitsfachkräfte und Betriebs-
ärzte und -ärztinnen, verfügen über die
notwendige Kompetenz und den Hand-
lungsspielraum, anhand dieser Instru-
mente Risiken im Betrieb zu erkennen
und die Unternehmensführung bezüg-
lichgeeigneterSchutzmaßnahmenzube-
raten.

Eine „Übersetzung“ einer TRGS in
weitere Handlungsempfehlungen, wie es
z.B. die Unfallversicherungsträger, die
Bundesländer, die BAuA, Verbände oder
andere Interessensvertreter praktizie-
ren, ist für die Risikokommunikation in
KKMU essenziell. In Deutschland sind
96% aller Unternehmen kleinste und
kleine Unternehmen mit weniger als
50 Beschäftigten [32]. Instrumente der
Risikokommunikation für KKMU sind
erfolgreich, wenn sie an die Erfahrungs-
welt und Ausbildung der Verantwortli-
chen anknüpfen. Die Ausbildung kann je
nach Größe des Betriebs und der Bran-
che sehr unterschiedlich sein [17]. Die
Inhalte dieser Instrumente sollten einen
Einstieg unterhalb des technischen Re-
gelwerks bieten, leicht verständlich und
an die Sprache der Branche angepasst
sein. Gerade in kleinsten und kleinen
Unternehmen, bei denen der Inhaber
einer Firma aktiv in die Arbeitsprozesse
eingebunden ist, sollten Schritte so de-
finiert sein, dass ein leichter Einstieg in
die Risikobewertung möglich ist.

Einfaches Maßnahmenkonzept
Gefahrstoffe – EMKG

Seit 2005 stellt die BAuA mit dem „Ein-
fachen Maßnahmenkonzept Gefahrstof-
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Abb. 59Drehscheibe zur
Einschätzung des Brand-
und Explosionsrisikos von
Gefahrenstoffen nach dem
„EinfachenMaßnahmen-
konzept Gefahrenstoffe“
(EMKG).H-SätzeGefahren-
hinweise (Hazard State-
ment), SDB Sicherheits-
datenblatt (eigene Abbil-
dung)

fe“ (EMKG) Instrumente zurRisikokom-
munikation für KKMU bereit [33–37].
Auch Anwender mit wenigen Kenntnis-
sen des Gefahrstoffrechts können mit
dem EMKG Risiken systematisch und
mit wenig Aufwand bewerten.

Für die Einschätzung des Risikos wer-
den leicht zugängliche Informationenaus
dem Sicherheitsdatenblatt und Angaben
zur Tätigkeit benötigt. Das Ergebnis ist
jeweilseineMaßnahmenstufe fürdieMo-
dule Haut, Einatmen sowie Brand und
Explosion. Je höher das Risiko, desto hö-
her die Maßnahmenstufen. Diese sind
mit konkreten Schutzleitfäden zur Ge-
staltung der Arbeitsverfahren verknüpft.
Ein Teil der Schutzleitfäden ist mit Vi-
deosequenzenhinterlegt, die anschaulich
die Erhöhung der Exposition, z.B. durch
falsche Positionierung einer Absaugung,
demonstrieren [38].

Konzeptionell ist das EMKG in
2 Leitfäden beschrieben. Als Argu-
mentationshilfen zur Kommunikation
der Risiken wurden EMKG-Drehschei-
ben (. Abb. 5), eine Smartphone-App,
eine PC-Software und ein EMKG-Pos-
ter erstellt, die direkt am Arbeitsplatz
einsetzbar sind. Im Jahresdurchschnitt
wurden die Leitfäden, Poster und Dreh-
scheiben (Printversion oder Download)
jeweils in einer Größenordnung von
5000 angefordert.

In einem Projekt der BAuA zur Ent-
wicklung des EMKG 3.0 wurde ein Di-
daktikkonzept gestaltet. Im Projektver-

lauf wurde festgestellt, dass die anvisier-
te Zielgruppe KKMU nur bedingt er-
reicht wurde. Anhand einer Analyse der
Bedürfnisse von KKMU wurden didak-
tische Leitlinien beschrieben, um diese
Situation zu verbessern. In den letzten
Jahren wurden die EMKG-Produkte ent-
sprechend angepasst und neue Verbrei-
tungswegeetabliert.EinwichtigerAspekt
hierbei war eine stärkere Verknüpfung
zwischen Ausbildungsinhalten und dem
EMKG [39]. In der Ausbildung zur Si-
cherheitsfachkraft ist das bereits gelun-
gen [40], in der Berufs- und Meisteraus-
bildung besteht noch Handlungsbedarf.

Spezielles Training für Tätigkeiten
mit Diisocyanaten

EinneuerWeg, chemischeRisiken adres-
satengerecht zu kommunizieren, wird
zurzeit auf europäischer Ebene beschrit-
ten. Grundsätzlich sind Arbeitgeber
nach der Gefahrstoffverordnung ver-
pflichtet, ihre Beschäftigten zu unter-
weisen. Neu sind Verpflichtungen im
Hinblick auf die Inhalte und den Um-
fang der Unterweisung. Wegweisend ist
die Beschränkung für die Vermarktung
von Diisocyanaten unter der REACH-
Verordnung [6]. Diisocyanate werden
in vielfältigen Anwendungen und gro-
ßen Mengen (>2,5 Mio. t/a) für die
Produktion von Polyurethanschaum-
stoffen eingesetzt (z.B. in Möbeln, auf
dem Bau, in der Automobilprodukti-

on). Etwa 5Mio. Beschäftigte sind EU-
weit exponiert und durch Erkrankungen
an schwerem Asthma und Hautallergi-
en gefährdet (ca. 6500 Fälle im Jahr).
Trotz europäischer und nationaler Ar-
beitsschutzregelungen ist seit 2005 nur
noch ein minimaler Rückgang bei den
Erkrankungen zu beobachten.

Daraus haben die EU-Kommission
und die Mitgliedstaaten geschlossen,
dass die derzeitigen Maßnahmen nicht
ausreichen, die Beschäftigten adäquat zu
schützen. Mit der Beschränkung wur-
de entschieden, dass Diisocyanate vom
Hersteller nur dann an die Verwender
(weiterverarbeitendenBetriebe) verkauft
werden dürfen, wenn die Verwender
nachweisen, dass ihre Beschäftigten für
die spezifische Anwendung im Betrieb
entsprechend geschult worden sind [41].
Die Verknüpfung eines Markteingriffs
(der Beschränkung) mit verpflichtenden
Schulungen für die Beschäftigten (eine
Maßnahme des Arbeitsschutzes) ist ein
innovativer Ansatz der Chemikalienre-
gulation. Um Diisocyanate zu erwerben,
muss das spezifische Training gegenüber
dem Hersteller nachgewiesen werden.
Beschäftigte sind verpflichtet, an den
Trainings teilzunehmen. Die europä-
ischen Herstellerverbände entwickeln
die Trainingsinhalte und stellen diese in
24 Sprachen der EU zur Verfügung [42].

In einer epidemiologischen Längs-
schnittstudie soll in den nächsten Jahren
dieWirksamkeitdiesesneuenRegelungs-
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ansatzes zum Schutz der Beschäftigten
evaluiert werden [43].

DASA Arbeitswelt Ausstellung

Ein anderer Weg zur Kommunikation
von Risiken kann anhand von Objekten
erfolgen. Diesen Weg geht die „DASA
Arbeitswelt Ausstellung“ in Dortmund.
Siewurde 1993unterdemNamen„Deut-
sche Arbeitsschutzausstellung“ eröffnet.
Sie versteht sich als kreativer Lernort für
Sicherheit undGesundheit bei derArbeit
für die breite Öffentlichkeit, insbeson-
dere für Schulklassen in der Berufsori-
entierungsphase. In dem Bezugsrahmen
Mensch – Arbeit – Technik vermittelt sie
wissenschaftsbasiert Arbeitswelten der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
in Form einer Dauerausstellung und
in Wechselausstellungen. Das Erreichen
der Ziele wird durch regelmäßige Besu-
cherforschung qualitätsgesichert. Beim
ThemaGefahrstoffe wird beispielhaft das
imArbeitsschutz geltende STOP-Prinzip
(Substitution vor Technik vor Organisa-
tion vor persönlicher Schutzausrüstung)
erklärt [44]. Danach hat beispielsweise
die Gestaltung des Arbeitsverfahrens,
wie etwa die Absaugung von Gefahrstof-
fen oder organisatorische Maßnahmen
zur Kontaktvermeidung, Vorrang vor
der persönlichen Schutzausrüstung. Die
beste Lösung besteht jedoch darin, wenn
möglich, die Gefahrstoffe durch weniger
gefährliche zu ersetzen oder das Risi-
ko durch geeignete Verfahren wie z.B.
geschlossene Systeme zu minimieren.

EingutesBeispiel fürErsatzstoffewird
an einer Offsetdruckmaschine erzählt:
Bereits in den späten 1980er-Jahren ha-
ben skandinavischeDruckermit Lebens-
mittelölen als Alternative zu den gefähr-
lichen lösemittelhaltigenReinigernexpe-
rimentiert.Heute gibt es eine ganzeReihe
von erprobten Ersatzstoffen im Druck-
gewerbe. Hightechprodukte der chemi-
schen Industrie, diemit den Salatölender
ersten Zeit nur noch die Idee verbindet,
werden aus nachwachsenden Rohstoffen
gewonnen. Dort, wo sie eingesetzt wer-
den, hat sich die Exposition gegenüber
Lösemitteln in Druckbetrieben drastisch
verringert – ein gutes Beispiel für die Zie-
le der aktuellen EU-Chemikalienstrate-
gie für Nachhaltigkeit [45].

Diskussion

Die Informationen für eine adäquate
Risikobewertung und damit für eine
passgenaue Kommunikation von Risi-
ken beim Umgang mit Gefahrstoffen
im Betrieb sind durch die Verpflich-
tungen der europäischen Chemikalien-
regelungen (CLP, REACH) vorhanden.
Die Qualität der Sicherheitsdatenblätter,
dem wichtigsten Instrument der Risi-
kokommunikation, hat sich durch die
REACH-Verordnung in Bezug auf be-
lastbare Daten verbessert. Gleichzeitig
hat sich jedoch der Umfang der Sicher-
heitsdatenblätter erheblich vergrößert.
Daher wünschen sich die Autoren ei-
ne Reduktion der Informationsfülle auf
das Wesentliche und damit eine besse-
re Anpassung an die Bedürfnisse der
Risikobewerter im Betrieb.

AufEbenederGefahrstoffverordnung
unterstützen technische Regeln für Ge-
fahrstoffe die Unternehmen und geben
durch ihre Vermutungswirkung Rechts-
sicherheit. Mit ihrem hohen fachlichen
Anspruchhaben sie sich für Fachleute im
Arbeitsschutz bewährt. Technische Re-
geln sind aber besonders fürKKMUhäu-
fig zu umfangreich und schwer verständ-
lich. Das Einfache Maßnahmenkonzept
Gefahrstoffe (EMKG) und die passen-
denSchutzleitfädenhabensichunterhalb
des Niveaus technischer Regeln etabliert,
um die Kommunikation von Risiken in
KKMU zu verbessern und Arbeitgeber
zu risikoorientiertem Handeln zu moti-
vieren.

Ausblick

Erste Untersuchungen zeigen, dass die
Informationen im Sicherheitsdatenblatt
nicht immer an die Bedürfnisse der Per-
sonen angepasst sind, die im Betrieb Ri-
siken analysieren und bewerten. Deshalb
plant die BAuA in der aktuell stattfinden-
denREACH-RevisiondiesenAspekt ver-
stärkt in die Diskussionen einzubringen.
Zusätzlich soll derDatentransfer inRich-
tung einheitliches digitales Sicherheits-
datenblattformat auf den Weg gebracht
werden. Wichtige Informationen für die
RisikoanalyseundzuSchutzmaßnahmen
können dann sofort in die Risikobewer-
tung und in die Betriebsanweisung über-

nommen werden. Weiteren Handlungs-
bedarf sieht die BAuA in der Unterstüt-
zung von KKMU. Auf Grundlage von
positiven Erfahrungen mit der Ausbil-
dung von Sicherheitsfachkräften ist die
Integration von Inhalten des EMKG in
die Berufs- und Meisterausbildung ein
möglicher Weg. Weiterhin ist nach einer
inzwischen mehrjährigen Erprobung in
der Praxis geplant, das Didaktikkonzept
des EMKG zu evaluieren, um ggf. An-
passungsbedarf für KKMU zu ermitteln.
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